
 Amtsblatt Nr. 1 vom 15. Januar 2016 1





Amtsblatt
59. Jahrgang – Nr. 1 – 15. Januar 2016 – Postverlagsort 48127 Münster – H 1208 B

Inhalt

Öffentliche Bekanntmachungen

• Beschluss des Rates der Stadt Münster 
über die Stellungnahmen zum Entwurf 
der 39. Änderung des fortgeschriebenen 
Flächennutzungsplans der Stadt Münster 
im Stadtbezirk Mitte im Stadtteil Hafen im 
Bereich Hansaring/Schillerstraße/Hafen
weg/Dortmunder Straße und zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 535: Hansaring/Schillerstraße/Hafen
weg Dortmunder Straße

• Anmeldung zu den städt.  weiterführenden 
Schulen

• Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung 
der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 
2015

• Festsetzung des Entwurfs der 
 Gesamtabschlüsse 2012 und 2013 durch 
den Rat der Stadt Münster

• Bekanntmachung des Beteiligungs
berichtes 2014 der Stadt Münster

• Allgemeine Vorschrift der Stadt Münster 
 gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 
zum Ausgleich von Mindereinnahmen  
im Ausbildungsverkehr

• Aufnahmen von Kraftloserklärungen

Öffentliche Bekanntmachungen

Beschluss des Rates der Stadt Münster 
über die Stellungnahmen zum Entwurf 
der 39. Änderung des fortgeschrie
benen Flächennutzungsplans der 
Stadt Münster im Stadtbezirk Mitte im 
Stadtteil Hafen im Bereich Hansaring/
Schillerstraße/Hafenweg/Dortmunder 
Straße und zum Entwurf des vorhaben
bezogenen Bebauungsplans Nr. 535: 
Hansaring/Schillerstraße/Hafenweg 
Dortmunder Straße
Der Rat der Stadt Münster hat am 16. 12. 2015 
 die 39. Änderung des fortgeschriebenen 
 Flächennutzungsplans der Stadt Münster im 
Stadtbezirk Mitte im Stadtteil Hafen im Bereich 
Hansaring/Schillerstraße/Hafenweg/Dortmun
der Straße abschließend beschlossen sowie den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 535: 
Hansaring/Schillerstraße/Hafenweg Dortmunder 
Straße als Satzung beschlossen und hierbei über 
die Stellungnahmen entschieden. 

Das Ergebnis der Prüfung der vorgebrachten 
Stellungnahmen kann in der Zeit vom 25. 1. bis 
zum 25. 2. 2016 während der Dienststunden bei 
der Stadtverwaltung Münster, im Kundenzent
rum Planen – Bauen – Umwelt im Erdgeschoss 
des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33, einge
sehen werden. Zusätzlich kann das Ergebnis der 
Prüfung der vorgetragenen Stellungnahmen auch 
im Internet unter www.muenster.de/stadt/stadt
planung eingesehen werden. 

Diese Einsichtmöglichkeit tritt an die Stelle von 
Einzelmitteilungen, da mehr als 50 Personen 
Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt vorgebracht haben (§ 3 Abs. 2 Satz 5 
BauGB). 

Unabhängig vom Einsichtnahmezeitraum besteht 
auch nach dem 25. 2. 2016 die Möglichkeit, die 
Abwägung im Amt für Stadtentwicklung, Stadt
planung, Verkehrsplanung einzusehen. 

http://www.muenster.de/stadt/stadtplanung
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Die Abgrenzung des Bereichs der 39. Änderung 
des fortgeschriebenen Flächennutzungsplans ist 
aus dem abgedruckten Übersichtsplan Nr. 1 zu 
ersehen. 

Die Abgrenzung des Bereichs des vorhaben
bezogenen Bebauungsplans Nr. 535 ist aus dem 
abgedruckten Übersichtsplan Nr. 2 zu ersehen.

Münster, den 29. Dezember 2015

Der Oberbürgermeister  
i. V. 

Hartwig Schultheiß  
Stadtdirektor 

Übersichtsplan Nr. 1 
Bereich der 39. Änderung des Flächennutzungs
plans

Übersichtsplan Nr. 2 
Bereich des Bebauungsplans Nr. 535

Anmeldung zu den städt. 
weiterführenden Schulen
Die Anmeldungen nehmen die Sekretariate der 
Schulen während folgender Zeiten entgegen:

1. Städtische Gesamtschulen

Montag, 1. 2. 2016 bis Freitag, 5. 2. 2016  
Montag – Donnerstag vormittags von 9.00 Uhr 
– 13.00 Uhr; nachmittags von 15.00 Uhr – 18.00 
Uhr; Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

2. Bischöfliche Gymnasien

Donnerstag, 18. 2. 2016 bis Mittwoch, 24. 2. 
2016 vormittags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 
montags, mittwochs, freitags nachmittags von 
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

3. Städtische Gymnasien

Montag, 22. 2. 2016 bis Freitag, 26. 2. 2016;  
vormittags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr;  
montags, mittwochs und freitags nachmittags 
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

4. Primusschule, Sekundarschule und 
 städtische Haupt und Realschulen

Montag, 22. 2. 2016 bis Freitag, 26. 2. 2016;  
vormittags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr;  
montags, mittwochs und freitags nachmittags 
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Zur Anmeldung zu den weiterführenden Schulen 
sind die Geburtsurkunde oder das Familien
stammbuch, das letzte Zeugnis der Grundschu
le im Original und das vollständig ausgefüllte 
Anmeldeformular vorzulegen.

Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen 
und Schüler, die eine Grundschule in der Stadt 
Münster besuchen, erhalten das vorbereitete 
Anmeldeformular durch die Grundschule. Für die 
Anmeldung der auswärtigen Schüler/innen wer
den in den weiterführenden Schulen Formulare 
zur Anmeldung bereitgehalten.

Eltern, die ihre Kinder an der Friedensschule, 
Bischöfliche Gesamtschule oder den städtischen 
Gesamtschulen angemeldet haben, werden 
rechtzeitig vor Beginn des Anmeldeverfahrens 
der anderen städtischen und bischöflichen wei
terführenden Schulen über die Aufnahme infor
miert. 

5. Aufnahme in die differenzierte Oberstufe 
der städtischen Gymnasien

Alle Schülerinnen und Schüler, die den mitt
leren Schulabschluss (Fachoberschulreife) mit 
 Qualifikationsvermerk besitzen, können für die 
Oberstufe der Gymnasien aufgenommen werden. 
Die Anmeldungen sind direkt mit SchülerOnline 
unter www.schueleranmeldung.de in der Zeit 
vom 29. 1. 2016 – 16. 2. 2016 vorzunehmen. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter  
http://www.muenster.de/stadt/schulamt/.

Münster, den 14. Dezember 2015

Der Oberbürgermeister 
I. V.

Thomas Paal 
Stadtrat 

http://www.schueleranmeldung.de
http://www.muenster.de/stadt/schulamt/
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Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung der Stadt Münster 
für das Haushaltsjahr 2015
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen in der Fassung der 
 Bekanntmachung vom 14. 7. 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. 7. 2015 
(GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 16. 12. 2015 folgende 
1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 10. 12. 2014 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden 

die bisherigen 
festgesetzten 
Gesamt
beträge 

€

erhöht 
um 

€

vermindert 
um 

€

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts
plans einschl. 
Nachträge fest
gesetzt auf

€

Ergebnisplan

Erträge 986.897.070 15.708.580 – 1.002.605.650

Aufwendungen 1.014.070.290 12.349.750 – 1.026.420.040

Finanzplan

aus der laufenden  
Verwaltungs tätigkeit:

Einzahlungen 915.599.340 19.108.580 – 934.707.920

Auszahlungen 929.378.040 18.102.750 – 947.480.790

aus der Investitionstätigkeit:

Einzahlungen 36.730.090 156.000 – 36.886.090

Auszahlungen 70.025.400 13.890.140 – 83.915.540

aus der Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen 107.568.334 – 62.320.634 45.247.700

Auszahlungen 33.760.000 – – 33.760.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme 
für die Investitionen erforderlich ist, wird gegen
über der bisherigen Festsetzung in Höhe von 
32.151.310 € um 12.954.140 € erhöht und damit 
auf 45.105.450 € festgesetzt. 

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen 
der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalts
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der 
Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zins
änderungsrisiken abzuschließen (z. B. Derivate). 
Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der 
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und 
der variablen Abschlüsse – insoweit sie nicht 
abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes 
aus Investitionskrediten zum Jahresende be
grenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen 
wird abgesehen. Ausnahmen sind nur mit Rats
beschluss möglich. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind Umschuldungen/Prolongationen 
für Investitionskredite.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Ver
pflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis
ses im Ergebnisplan wird gegenüber der bis
herigen Festsetzung in Höhe von 27.173.220 € 
um 3.358.830 € vermindert und damit auf 
23.814.390 € festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite 
zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Festsetzungen bezüglich der Stellenplan
vermerke werden nicht geändert.
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§ 8

Die Regelungen des § 8 werden nicht geändert.

§ 9

Die Regelungen des § 9 werden nicht geändert.

§ 10

Die Regelungen des § 10 werden nicht geändert.

Münster, den 8. Januar 2016

Der Oberbürgermeister 

Markus Lewe

Festsetzung des Entwurfs der 
 Gesamtabschlüsse 2012 und 2013 
durch den Rat der Stadt Münster
Aufgrund des § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen und unter Anwendung des Gesetzes 
zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler 
Gesamtabschlüsse, das einen Verzicht auf die 
Prüfung der Gesamtabschlüsse 2012 und 2013 
zulässt, hat der Rat der Stadt Münster am 16. 12. 
2015 folgendes festgesetzt:

 Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2012 der 
Stadt Münster wird mit einer Bilanzsumme von 
4.089.931.180,12 € und einem Gesamtjahres
fehlbetrag von 58.275.724,48 € (§ 116 Abs. 1 
i. V. m. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW – 
GO NRW) festgesetzt.

 Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 der 
Stadt Münster wird mit einer Bilanzsumme von 
4.126.984.204,01 € und einem Gesamtjahres
überschuss von 15.559.674,33 € (§ 116 Abs. 1 
i. V. m. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW – 
GO NRW) festgesetzt.

Dem Oberbürgermeister wird durch die Rats
mitglieder für den Entwurf der Gesamtabschlüs
se 2012 und 2013 Entlastung erteilt (§ 116 Abs. 1 
i. V. m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 

Bekanntmachung

Die vorstehenden Festsetzungen werden hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.

Gemäß § 116 Abs. 1 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO 
NRW wird der Entwurf der Gesamtabschlüsse 
2012 und 2013 der Stadt Münster beim Amt für 
 Finanzen und Beteiligungen, Klemensstraße 10, 
48143 Münster, bis zur Festsetzung des Ge
samtabschlussentwurfs 2014 zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 

Münster, den 21. Dezember 2015

Der Oberbürgermeister

Markus Lewe

Bekanntmachung des Beteiligungs
berichtes 2014 der Stadt Münster
Der Rat der Stadt Münster hat den Beteiligungs
bericht 2014 am 16. 12. 2015 zur Kenntnis 
genommen.

Der Bericht über die städtischen Beteiligun
gen an Unternehmen und Einrichtungen in der 
Rechtsform des privaten Rechts umfasst unter 
anderem Angaben über die Erfüllung des öf
fentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen 
Auswirkungen der Beteiligungen, die Beteili
gungsverhältnisse, die Zusammensetzung der 
Gesellschaftsorgane und die wirtschaftlichen 
Eckdaten der Jahresabschlüsse 2014.

Der Beteiligungsbericht ist den Einwohnern gem. 
§ 117 Abs. 2 Gemeindeordnung NW zur Kenntnis 
zu bringen. Er liegt dafür zur Einsichtnahme bei 
„Münster Marketing“ (ehemals Bürgerberatungs
stelle) sowie in der Stadtbücherei aus. Bei „Müns
ter Marketing“ kann der Beteiligungsbericht 2014 
gegen eine Schutzgebühr von 1 € erworben 
werden.

Münster, den 17. Dezember 2015

Der Oberbürgermeister

Markus Lewe

Allgemeine Vorschrift der 
Stadt Münster  gemäß Art. 3 Abs. 2 
VO (EG) 1370/2007 
zum Ausgleich von Mindereinnahmen 
im Ausbildungsverkehr
Stand: 1. 4. 2015

Präambel

Die Stadt Münster hat mit dem Ziel, eine ÖPNV
Förderung für ihr Gebiet zu gewähren, eine 
allgemeine Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erarbeitet. Die 
allgemeine Vorschrift gibt für die Verkehrsunter
nehmen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
in Form von Höchsttarifen im Ausbildungsver
kehr vor. Für die Anwendung dieser gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen wird den 
Verkehrsunternehmen im Gegenzug ein finanzi
eller Ausgleich nach den Vorgaben dieser allge
meinen Vorschrift gewährt. Durch Anwendung 
der allgemeinen Vorschrift soll ein einheitlicher, 
transparenter und rechtssicherer Zugang zu den 
Ausgleichsleistungen für antragsberechtigte Ver
kehrsunternehmen im Gebiet der Stadt gewähr
leistet werden.

1.  Rechtsgrundlagen und Zweck des 
finanziellen Ausgleichs

1.1  Rechtsgrundlagen sind Art. 3 Abs. 2 der 
am 3. 12. 2009 in Kraft getretenen Verord
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nung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
Straße (VO 1370), § 11a des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr in 
NordrheinWestfalen (ÖPNVG NRW) vom 
7. 3. 1995 (GV. NW. 1995 S. 196) in Ver
bindung mit den hierzu ergangenen 
Ver waltungsvorschriften sowie § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. 7. 1994 (GV. 
NW. 1994 S. 666) jeweils in der gegen
wärtig geltenden Fassung.

1.2  Zur nachhaltigen Absicherung des  Schüler 
und Ausbildungsverkehrs im ÖPNV soll 
durch diese allgemeine Vorschrift die 
zweckgerechte und gleichmäßige Ver
wendung der Pauschalmittel für den Aus
bildungsverkehr abgesichert werden. 

 Auf Grundlage der im ÖPNVG NRW in seiner 
jeweils geltenden Fassung vorgesehenen 
Pauschalierung der Ausgleichsmittel für 
den Ausbildungsverkehr erfolgt nach dieser 
allgemeinen Vorschrift ein Ausgleich der 
ungedeckten Kosten der BusVerkehrsun
ternehmen. Zweck dieser Vorschrift ist es, 
ein aus der Ermäßigung von Fahrauswei
sen im Ausbildungsverkehr resultierendes 
Defizit mindernd auszugleichen, welches 
den  BusVerkehrsunternehmen durch die 
Anwendung rabattierter Tarife im Aus
bildungsverkehr als gemeinwirtschaftliche 
Leistung entsteht.

Ausgleichsgrundlagen

2. Ausgleichsgegenstand

2.1  Die durch diese allgemeine Vorschrift 
zu beachtende gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung besteht in der Verpflich
tung  rabattierte Fahrausweise im Aus
bildungsverkehr (Höchsttarife im Aus
bildungsverkehr) anzubieten und einen 
funktionierenden, qualitativ gesicherten 
Ausbildungsverkehr zu gewährleisten und 
fortzuentwickeln. Geographischer Gel
tungsbereich der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung dieser allgemeinen Vorschrift 
ist das Gebiet der Stadt Münster.

2.2  Im Gegenzug zur Anwendung der 
 gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in 
Form von Höchsttarifen im Ausbildungs
verkehr erhalten die antragsberechtigten 
Verkehrsunternehmen unter den Voraus
setzungen der Ziffer 3 einen finanziellen 
Ausgleich. 

2.3  Die Stadt Münster als Aufgabenträger 
und als zuständige Behörde im Sinne der 
VO (EG) Nr. 1370/2007 entscheidet nach 
pflichtgemäßen Ermessen im Rahmen der 
Höhe der vom Land NordrheinWestfalen 

an die Stadt Münster geleiteten Mittel über 
die an die Verkehrsunternehmen weiterzu
leitenden Beträge. Die Antragsteller haben 
keinen Anspruch auf Gewährung der Aus
gleichszahlung, insbesondere besteht kein 
Anspruch der Verkehrsunternehmen auf 
vollständige Kompensation der Kosten für 
den Schüler und Ausbildungsverkehr.

2.4  Mindestens 87,5 vom Hundert der auf einen 
Aufgabenträger entfallenden Pauschale des 
Landes sind nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
als Ausgleich zu den Kosten einzusetzen, 
die bei der Beförderung von Personen mit 
Zeitfahrausweisen des Ausbildungsver
kehrs im Straßenbahn, OBusverkehr oder 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß 
§§ 42, 43 Nummer 2 PBefG entstehen, 
soweit diese nicht durch entsprechende 
Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Die 
Finanzmittel nach Satz 1 sind hierzu an alle 
BusVerkehrsunternehmen im jeweiligen 
Gebiet des Aufgabenträgers weiterzuleiten, 
die Verkehre nach Satz 1 betreiben. 

2.5  Bis zu 12,5 vom Hundert der insgesamt 
vom Land dem Aufgabenträger zuge
teilten Pauschale dürfen gemäß § 11a 
Abs. 3 ÖPNVG NRW zur Finanzierung von 
Maßnahmen, die der Fortentwicklung 
von Tarif und Verkehrsangeboten so
wie  Qualitätsverbesserungen im Ausbil
dungsverkehr dienen, oder für die mit der 
Abwicklung der Pauschale verbundenen 
Aufwendungen verwendet (Eigenbedarf) 
oder hierfür diskriminierungsfrei an öffent
liche oder private Verkehrsunternehmen, 
 Gemeinden, Zweckverbände oder juris
tische Personen des privaten Rechts, die 
Zwecke des ÖPNV verfolgen, weitergeleitet 
werden. Die Höhe der maximal als Aus
gleichsleistung zur Verfügung gestellten 
Mittel aus der Pauschale für die Beförde
rung von Personen mit Zeitfahrausweisen 
des Ausbildungsverkehrs im Straßenbahn, 
OBusverkehr oder Linienverkehr mit Kraft
fahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 
PBefG ergibt sich aus dem Beschluss des 
Aufgabenträgers betreffend die Änderung 
dieser allgemeinen Vorschrift ab dem  
1. 1. 2015. Anpassungsbeschlüsse erfol
gen bei Bedarf; sofern der Aufgaben träger 
von diesem Recht bis zum 31. 10. des 
Ausgleichsjahres keinen Gebrauch macht, 
gelten die zuvor getroffenen Festsetzungen 
für das laufende Jahr weiter.

2.6  Erträge (des Ausbildungsverkehrs) für die 
Bemessung der Weiterleitung der Pauscha
le (ex ante) sind nach der Gesetzesbe
gründung zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG i. V. m. 
 Anlage 2b zu den VVÖPNVG NRW.
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•  alle Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf 
sämtlicher Zeitfahrausweise des Aus
bildungsverkehrs aufgrund des festge
legten Höchsttarifs i.S. d. Ziffer 3.1,

•  Erträge aus erhöhten Beförderungs
entgelten im Ausbildungsverkehr,

•  von den Verkehrsunternehmen verein
nahmte Eigenanteile für Schülertickets 
gemäß § 97 SchulG NRW.

 Maßgeblich im Sinne dieser allgemeinen 
Vorschrift sind nicht die kassentechni
schen Einnahmen, sondern grundsätzlich 
die aufgrund der Einnahmenaufteilung der 
 Verkehrsverbünde den Unternehmen zuge
ordneten und zustehenden Einnahmen.

2.7  Der Personenkreis der Auszubildenden 
wird in dieser allgemeinen Vorschrift ent
sprechend den Festlegungen des § 1 der 
Verordnung über den Ausgleich gemein
wirtschaftlicher Leistungen im Straßen
personenverkehr (PBefAusglV) definiert.

2.8  Der von der Stadt Münster insgesamt an 
die Verkehrsunternehmen weiterzuleitende 
Betrag ist der Höhe nach auf die Höhe der 
Zuwendungen des Landes abzüglich des 
verbleibenden Eigenbedarfs begrenzt.

3. Ausgleichsvoraussetzungen

3.1  Die Gewährung des Ausgleichs kann nur 
unter folgenden Voraussetzungen vor
genommen werden:

•  das Unternehmen wendet den Tarif der 
Verkehrsgemeinschaft Münsterland 
(VGM) für den Ausbildungsverkehr und/
oder einen entsprechenden Übergangs
tarif in die VGM bzw. einen Anerken
nungstarif im Tarifraum der VGM in 
der jeweils geltenden Fassung an oder 
erkennt diesen als verpflichtend an,

•  die Tarife für Zeitfahrausweise des Aus
bildungsverkehrs müssen den Tarif der 
entsprechenden allgemeinen Zeitfahraus
weise um mindestens 20 % unterschrei
ten. Für die Tarife für Zeitfahrausweise 
des Ausbildungsverkehrs legt der Aufga
benträger bestimmte allgemeine Zeit
fahrausweise des Jedermannverkehrs als 
Referenztarife fest (Anlage 1). Dabei wird 
auch im Hinblick auf einen möglichen Zu
satznutzen der verschiedenen Zeitfahr
ausweise eine Vergleichbarkeit gewahrt.

3.2  Die Rahmenvorgaben für das ÖPNVAn
gebot ergeben sich aus dem jeweils gülti
gen Nahverkehrsplan. Die Einhaltung der 
Vorgaben des jeweils gültigen Nahverkehrs
plans ist Grundlage für die Gewährung 
des Ausgleichs nach dieser allgemeinen 
Vorschrift. Soweit diese Anforderungen 
nicht erfüllt werden, kann im Rahmen der 

Verhältnismäßigkeit der Ausgleich teilwei
se oder vollständig versagt werden. Ein 
Ausgleich für bestimmte Standards erfolgt 
nach dieser allgemeinen Vorschrift nicht. 

3.3  Ausgleichsleistungen werden nur bewilligt, 
wenn der Ausgleich im Einzelfall mindes
tens 1000,– € je Ausgleichsantrag beträgt. 

3.4  Nachfolgend angeführte Unterlagen sind 
für eine Bewilligung von Ausgleichsleis
tungen nach dieser allgemeinen Vorschrift 
beim zuständigen Aufgabenträger einzu
reichen:

• Antragsformular,

•  Eigenerklärung über die Einhaltung der 
Voraussetzungen des Nahverkehrsplans 
im Sinne der Ziffer 3.2,

•  Übersicht über die von dem Verkehrs
unternehmen gehaltenen Linienverkehrs
genehmigungen oder die übertragenen 
Betriebsführerschaften,

•  Nachweis der prognostizierten Einnah
menaufteilung innerhalb der VGM als 
voraussichtliche Erträge aus dem Aus
bildungsverkehr gemäß Ziffer 2.6 im 
Gebiet des Aufgabenträgers für das 
Ausgleichsjahr, 

•  Nachweis der im Vorjahr tatsächlich 
 erbrachten Betriebsleistung entspre
chend Ziffern 4.2 und 4.3 und die prog
nostizierte Leistung im Ausgleichsjahr, 

•  Eigenerklärung, dass bis zum 1. 3. des 
dem Ausgleichsjahre folgenden zweiten 
Jahres die endgültige Einnahmenauftei
lung nachgewiesen wird,

•  Eigenerklärung, dass bis zum 1. 5. des 
dem Ausgleichsjahre folgenden zweiten 
Jahres eine Bescheinigung eines Wirt
schaftsprüfers vorgelegt wird, die die 
Übereinstimmung mit den beihilferecht
lichen Voraussetzungen der VO 1370 
bescheinigt und eine Überkompensation 
gegebenenfalls ausweist.

3.5  Die für die Ausgleichszahlungen einzu
setzenden Landesmittel werden den an
tragsberechtigten Verkehrsunternehmen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor
schrift und auf Grundlage der Vorgaben 
des ÖPNVG NRW weitergeleitet. 

4.  Art, Umfang und Bemessung der 
 prognostizierten Vorauszahlung (ex ante)

4.1  Maßstab für die Verteilung der exante
Pauschale im Ausgleichsjahr sind gemäß  
§ 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW die im jeweiligen 
Ausgleichsjahr erwirtschafteten Erträge im 
Ausbildungsverkehr im Gebiet des Aufga
benträgers. Hierzu wird die Einnahmeauf
teilung unter Berücksichtigung von etwai
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gen die Verkehrsunternehmen betreffenden 
Leistungsänderungen prognostiziert, wobei 
bei der Prognose auf den Erträgen des Vor
jahres oder hilfsweise den letzten vollstän
dig quantifizierbaren Einnahmen aufgesetzt 
wird. Der Anteil des Unternehmens an den 
insgesamt nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
zu verteilenden Mitteln des Aufgabenträ
gers bemisst sich anhand des prozentualen 
Anteils an den Gesamterträgen im Ausbil
dungsverkehr, die im Zuständigkeitsgebiet 
des Aufgabenträgers erzielt werden. Dieser 
Prozentsatz ist mit dem Anteil der Ausbil
dungsverkehrsPauschale, die der Aufga
benträger nach § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 
weiterleitet, zu multiplizieren und bildet 
den vorläufigen exanteWert. Eine An
passung erfolgt gegebenenfalls nach Ziffer 
7.2 und 7.5. Erkennbare Leistungsänder
ungen sind zu berücksichtigen, sofern 
diese objektiv nachvollziehbar dargelegt 
werden können.

4.2  Die Zuordnung der Erträge der Unter
nehmen, die im Gebiet mehrerer Auf
gabenträger tätig sind, zum jeweiligen 
Aufgabenträger erfolgt nach dem auf 
ihn entfallenden Anteil an den vom Un
ternehmen im jeweiligen Jahr insgesamt 
landesweit erbrachten Wagenkilometern 
(tatsächlich erbrachte fahrplanmäßige 
Betriebsleistung) im Straßenbahn und 
OBusverkehr sowie im Linienverkehr mit 
Kraftfahrzeugen gemäß §§ 42, 43 Nr. 2 
PBefG, soweit diese nicht den Bedarfsver
kehren zuzuordnen sind. Dieser Anteil vom 
Hundert ist mit den gesamten Erträgen im 
Ausbildungsverkehr des Verkehrsunterneh
mens zu multiplizieren. Das Ergebnis bildet 
die Erträge des Verkehrsunternehmens, die 
in dem Gebiet des Aufgabenträgers erzielt 
worden sind. Bis zum endgültigen Nach
weis der tatsächlichen Betriebsleistungen 
werden für die exanteAusgleichszahlung 
der Anteil an den insgesamt landesweit 
 erbrachten Wagenkilometer des Vorjahres 
zu Grunde gelegt und unter Berücksichti
gung von erkennbaren Leistungsverände
rungen für das Ausgleichsjahr prognosti
ziert. 

4.3  Bei Gemeinschaftslinien erfolgt die 
 Meldung der Betriebsleistungen durch das 
betriebsführende Verkehrsunternehmen.

Vermeidung einer Überkompensation

5.  Überkompensationskontrolle (ex post)

5.1  Die von dem Aufgabenträger an das Ver
kehrsunternehmen gewährten Mittel wer
den auf Basis der Vorgaben der VO 1370 
endgültig abgerechnet (expostAbrech
nung auf Grundlage der konkreten Kosten 
und Erträge).

5.2  Sämtlich erzielte Einnahmen (Fahrkar
tenerlöse, Werbeeinahmen, erhöhte 
Beförderungsentgelte etc.) stehen den 
Verkehrsunternehmen zu. Die dem Ver
kehrsunternehmen von dem Aufgaben
träger auf Grundlage der Vorauskalkulation 
gewährten Mittel stehen dem Verkehrs
unternehmen nur bis zur nachgewiesenen 
Höhe zu, die für die Erfüllung der gemein
wirtschaftlichen Verpflichtung erforderlich 
ist. Die Verteilung der anteiligen Pauschale 
an das Verkehrsunternehmen darf nicht 
zu einer Überkompensation im Sinne der 
Ziffer 2 des Anhangs der VO 1370 bei dem 
Verkehrsunternehmen führen.

5.3  Für die jährliche expostAbrechnung sind 
die beihilferechtlichen Voraussetzungen 
der VO 1370 – insbesondere des Anhangs 
– durch das Verkehrsunternehmen einzu
halten. Für Ausgleichsleistungen gemäß 
Nr. 2 des Anhangs VO 1370 gilt, dass diese 
den Betrag nicht überschreiten dürfen, der 
dem finanziellen Nettoeffekt der Summe 
aller (positiven oder negativen) Auswirkun
gen der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen auf die Kosten und Ein
nahmen des Betreibers eines öffentlichen 
Dienstes entspricht. Der finanzielle Netto
effekt ergibt sich aus folgender Berech
nung: Kosten, die in Verbindung mit der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung aus 
Ziffer 2.1 entstehen, abzüglich aller positi
ven finanziellen Auswirkungen, die inner
halb des Netzes entstehen, das im Rahmen 
der betreffenden gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen betrieben wird sowie ab
züglich Einnahmen aus Tarifentgelten und 
aller anderen Einnahmen, die in Er füllung 
der betreffenden gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen erzielt werden, zuzüg
lich eines angemessenen Gewinns. Hat 
die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung Auswirkungen auf etwai
ge andere Beförderungstätigkeiten eines 
Verkehrsunternehmens, die nicht dieser 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
unterliegen, sind diese (positiven oder 
negativen) finanziellen Auswirkungen zu 
berücksichtigen, soweit sie quantifizierbar 
sind. Die Verkehrsunternehmen sind weiter 
verpflichtet, über die Einhaltung der Regeln 
des Anhangs zur VO 1370 eine Bescheini
gung eines Wirtschaftsprüfers vorzulegen. 
Bestandteil der Bescheinigung ist auch 
die Angabe des Betrages durch den Wirt
schaftsprüfer, ab dem eine Überkompen
sation vorliegen würde.

5.4  Als Durchführungsvorschriften für die 
Aufteilung der Einnahmen aus dem Fahr
scheinverkauf gemäß Art. 4 Abs. 2 VO 1370 
werden die Regelungen des Einnahmeauf
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teilungsvertrages im Sinne der VGM festge
legt. Mit dem Verwendungsnachweis sind 
die Erträge mittels Vorlage der Zuscheidun
gen der betreffenden Verkehrsverbünde 
oder gemeinschaften nachzuweisen.

5.5  Berücksichtigungsfähig sind lediglich die 
IstKosten des Unternehmens, die für die 
Erbringung der fahrplanmäßigen Ver
kehrsleistung notwendig sind, für die die 
rabattierten Tarife im Ausbildungsverkehr 
Gültigkeit besitzen. Dies richtet sich nach 
den jeweils geltenden Tarifbestimmungen 
für den VGMTarif. Berücksichtigt werden 
die veröffentlichten fahrplanmäßig erbrach
ten Betriebsleistungen nach § 42 und § 43 
Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), 
die im Gebiet des Aufgabenträgers erbracht 
werden. Regelmäßige Einsatzfahrten, Ver
stärkungsfahrten und Zusatzangebote im 
Geltungsbereich der Regelung des §§ 42, 
43 Nr. 2 PBefG werden berücksichtigt, wenn 
sie auch dem Ausbildungsverkehr gemäß 
Ziffer 1.2 dienen. Nicht berücksichtigungs
fähig sind die Kosten des Verkehrsunter
nehmens, die für Nahverkehrsleistungen 
entstehen, für die die rabattierten Fahr
scheine keine Gültigkeit besitzen. Als Ein
nahmen sind Erlöse aus Tarifentgelten oder 
alle anderen Erlöse zu berücksichtigen, die 
im Rahmen der zeitlichen und räumlichen 
Geltung der rabattierten Tarife in Erfüllung 
der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
gemäß Ziffer 2.1 und im Bereich der in den 
drei vorhergehenden Sätzen beschriebenen 
Verkehrsleistungen erzielt werden. Maß
geblich ist die Einnahmeaufteilung zwi
schen den Partnerunternehmen der VGM. 
Werden Verkehrsleistungen in den Gebieten 
mehrerer Aufgabenträger erfüllt, erfolgt 
eine  Kosten und Einnahmenzuordnung 
bezüglich dieser Kosten und Einnahmen 
zum jeweiligen Aufgabenträger. Die Zuord
nung erfolgt anhand der WagenKilometer 
(tatsächlich erbrachte fahrplanmäßige Be
triebsleistung), die im Gebiet des jeweiligen 
Aufgabenträgers gefahren werden. Diese 
werden ins Verhältnis zu den Wagenkilo
metern gesetzt, die im Rahmen der betref
fenden grenzüberschreitenden Leistung 
außerhalb des Anwendungsbereichs dieser 
allgemeinen Vorschrift erbracht werden.

5.6  Zur Erfüllung der europarechtlichen Trans
parenzvorgaben ist von dem Unternehmen 
eine Trennungsrechnung auf der Grundlage 
des internen Rechnungswesens vorzuhal
ten. Dabei soll die Trennungsrechnung den 
gleichen Zeitraum wie die Jahresabschlüsse 
umfassen. Für alle Unternehmen gelten 
die Standards zur Kontentrennung gemäß 
Ziffer 5 des Anhangs zur VO 1370. Die 
Unternehmen, die einen Ausgleich für die 

Erfüllung von gemeinwirtschaftlichen Ver
pflichtungen erhalten, weisen in ihrer Rech
nungslegung getrennt aus, welche Kosten 
ihnen durch die Erfüllung der betreffen
den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 
gemäß Ziffer 2.1 entstanden sind, welche 
zusätzlichen Erträge, die nicht schon in 
den Parametern berücksichtigt wurden, sie 
aufgrund der Erfüllung dieser Verpflichtung 
erzielt haben und welche Ausgleichszah
lungen erfolgt sind. In der Trennungsrech
nung werden sie als Ertrag vereinnahmt. 
Mittelbare und unmittelbare wirtschaftliche 
Vorteile sind vom Ausgleichsempfänger 
in der Trennungsrechnung zu berücksich
tigen. Kostenpositionen (insbesondere 
Fixkosten), die auch durch andere Tätigkei
ten eines Verkehrsunternehmen verursacht 
werden bzw. ihnen zu Gute kommen (bspw. 
OverheadKosten), sind nur anteilig den 
berücksichtigungsfähigen Kosten zuzu
ordnen und entsprechend geschlüsselt in 
der Trennungsrechnung aufzuführen. Die 
Zuordnung dieser Kosten zu den berück
sichtigungsfähigen Kosten hat durch das 
Verkehrsunternehmen sachgerecht, nach 
einem unternehmenseinheitlichen Ver
fahren und objektiv nachvollziehbar zu 
erfolgen. Die Schlüsselungsmethode ist 
anzugeben und deren Grundlagen sind zu 
belegen. Die Trennungsrechnung ist nach 
dem Grundsatz der Stetigkeit zu führen. Bei 
grenzüberschreitenden Verkehrsleistungen 
ist im Hinblick auf die Verteilung von durch 
die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun
gen verursachten Kosten und Einnahmen 
auf ein Aufgabenträgergebiet Ziffer 5.5 zu 
beachten.

5.7  Als angemessener Gewinn im Sinne der 
Ziffer 6 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370 
wird im Rahmen der Überkompensations
prüfung eine Umsatzrendite in Höhe von  
6 % festgesetzt. Umsatz in diesem Sinne 
sind die Erträge, die ein Verkehrsunter
nehmen im Sinne der Ziffer 5.5 erzielt.  
Bei wesentlich veränderten Rahmenbedin
gungen, insbesondere bei Änderungen des 
Zinsniveaus oder der Marktgegebenheiten 
im ÖPNVSektor kann eine Anpassung des 
angemessenen Gewinns erfolgen.

5.8  Ziffer 7 des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370 
verlangt ein Anreizsystem zur Aufrechter
haltung oder Entwicklung einer wirtschaft
lichen Geschäftsführung des Betreibers 
eines öffentlichen Dienstes, das objektiv 
nachprüfbar ist und das zur Aufrechter
haltung einer ausreichend hohen Qualität 
anhält. Kann ein Verkehrsunternehmen die 
Kosten des Vorjahres im Ausgleichsjahr 
senken oder die Erträge erhöhen, ist eine 
Steigerung des angemessenen Gewinns 
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möglich. Das Verkehrsunternehmen darf im 
Fall der Unterschreitung des Defizits aus 
dem Vorjahr 50 % des Differenzbetrages 
zwischen dem Vorjahresdefizit und dem 
aktuellen Defizit behalten. Zur Berechnung 
der Unterschreitung des Vorjahresdefizits, 
sind die Kosten und Erträge auf folgende 
Weise zu ermitteln: Es werden die nach 
Ziffer 5.5 und 5.6 berücksichtigungsfähi
gen Kosten pro Wagenkilometer errechnet 
und mit den entsprechenden Kosten pro 
Wagenkilometer des Vorjahres verglichen. 
Die prozentuale Verbesserung der Kosten 
wird mit den entsprechend berücksichti
gungsfähigen Gesamtkosten des Vorjahres 
multipliziert und bildet die Verbesserung 
der Kosten. Ebenso wird bei den zu berück
sichtigenden Erträgen ein entsprechender 
Vergleich der Erträge pro Wagenkilometer 
vorgenommen. Die prozentuale Verbesse
rung der Erträge wird mit den Gesamter
trägen des Vorjahres multipliziert und 
bildet die Verbesserung der Erträge. Eine 
Verbesserung der Erträge wird mit einer 
Verbesserung der Kosten summiert. Eine 
Verschlechterung in einem der beiden 
Bereiche wird von einer Verbesserung im 
anderen Bereich abgezogen. Ein auf diese 
Weise errechneter positiver Betrag ver
bleibt zu 50 % als zusätzlich angemesse
ner Gewinn beim Verkehrsunternehmen. 
Ein angemessener Gewinn von insgesamt 
(inklusive dem angemessenen Gewinn aus 
Ziffer 5.7) mehr als 9 % Umsatzrendite darf 
nicht gewährt werden (Kappungsgrenze). 

5.9  Ergibt sich bei der expostKontrolle ein 
höherer ausgleichsfähiger Betrag als der, 
der über die Vorauszahlung dem Verkehrs
unternehmen gewährt wurde, so besteht 
kein Anspruch des Verkehrsunternehmens 
auf Ausgleich des Differenzbetrages. Ziffer 
7.2 bleibt unberührt.

5.10  Soweit das Verkehrsunternehmen Zuwen
dungen aus einem anderen Rechtsgrund 
erhält (etwa einem öffentlichen Dienstleis
tungsauftrag), müssen diese Ausgleichs
mittel ebenso wie die Ausgleichszahlun
gen nach dieser allgemeinen Vorschrift 
und sonstige Ausgleichsleistungen in die 
Überkompensationskontrolle im Sinne der 
VO 1370 nach Maßgabe des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags als Erlösposten 
eingerechnet werden. Maßstab der Über
kompensationskontrolle sind in diesem 
Fall allein die Vorgaben des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags, sofern dieser 
den Regelungen des Art. 4, 6 i. V. m. dem 
Anhang der VO 1370 entspricht und dessen 
Regelungsinhalt, ein Ausgleich für gemein
wirtschaftliche Verpflichtungen in Form von 
Höchsttarifen oder der betrieblichen Erbrin

gung einer Verkehrsleistung ist. Es erfolgt 
dann keine gesonderte Überkompensa
tionskontrolle nach dieser allgemeinen 
Vorschrift. Die Parametrisierung der Aus
gleichsberechnung nach dieser allgemeinen 
Vorschrift (Ziffer 4) bleibt bestehen. Der 
öffentliche Dienstleistungsauftrag ist von 
dem Verkehrsunternehmen mit der Antrag
stellung vorzulegen.

5.11  Hat ein Verkehrsunternehmen aufgrund der 
Überkompensationskontrolle Ausgleichs
leistungen zurück zu bezahlen, werden 
diese Mittel auf die anderen durch diese 
allgemeine Vorschrift begünstigten Ver
kehrsunternehmen verteilt. Die Verteilung 
erfolgt nach dem Verfahren gemäß Ziffer 7, 
wobei ein Verkehrsunternehmen lediglich 
einen Betrag in der Höhe erhalten darf, der 
wiederum zu keiner Überkompensation im 
Sinne der Ziffer 5 führt.

Antragsverfahren

6.  Anmeldung, Antragsverfahren und 
Antragsprüfung

6.1  Private und öffentliche Verkehrsunterneh
men werden bei der Bewilligung der Aus
gleichsleistungen gleich behandelt. 

6.2  Eine Ausgleichszahlung wird nur auf An
trag auf Grundlage dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährt. Die Ausgleichsanträge 
sind rechtsverbindlich zu unterschreiben. 
Darüber hinausgehende Nachweispflichten 
des Antragstellers sind entsprechend dieser 
allgemeinen Vorschrift, dem Bewilligungs
bescheid, den Angaben im Antrag und dem 
Verwendungsnachweis einzuhalten. Die 
Aufgabenträger bestätigen schriftlich den 
Eingang von Anträgen. 

6.3  Antragsberechtigt sind öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen, die als 
Konzessionsinhaber oder als Betriebsführer 
im Ausgleichsjahr im Gebiet der Aufgaben
träger gemäß § 1 ÖPNVG NRW öffentlichen 
Personenverkehr im Sinne des § 42 PBefG 
und/oder § 43 Nr. 2 PBefG betreiben oder 
betreiben werden. Ist die Betriebsfüh
rerschaft übertragen worden ist nur das 
Verkehrsunternehmen antragsberechtigt,
das die Betriebsführerschaft inne hat.

6.4  Der Antrag ist vom Verkehrsunternehmen 
jeweils bis zum 31. 3. des Ausgleichsjah
res bei dem Aufgabenträger einzureichen. 
 Änderungen, die für das Antragsjahr 
maßgeblich sind, sind dem Aufgabenträger 
umgehend mitzuteilen.

6.5  Über die vorgelegten Anträge wird nur 
 entschieden, wenn die eingereichten 
Antragsunterlagen vollständig vorliegen 
und die Ausgleichsvoraussetzungen nach 
Ziffern 3.1 bis 3.4 erfüllt sind.
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6.6  Ist das antragstellende Verkehrsunterneh
men mit mindestens einem öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag betraut worden, der 
die Form eines Bruttovertrages (d. h. das 
Verkehrsunternehmen trägt keinerlei Ein
nahmenrisiko und erhält von seinem Auf
traggeber grundsätzlich ein festes Entgelt) 
hat, so ist es in Bezug auf alle Leistungen, 
die einem Bruttovertrag unterliegen, wie 
ein selbständiges Verkehrsrunternehmen 
zu behandeln. Führt das Verkehrsunterneh
men neben diesen Leistungen noch andere 
Bruttoverträge oder einem Bruttovertrag 
nicht unterliegende Leistungen aus, die 
mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflich
tungen aus dieser allgemeinen Vorschrift 
belastet sind, ist somit für die sonstigen 
Leistungen insgesamt und/oder jeden 
weiteren Bruttovertrag ein weiterer An
trag nach dieser allgemeinen Vorschrift zu 
stellen. Die Anträge werden – insbesondere 
im Hinblick auf die Zuordnung von Kosten 
und Einnahmen im Rahmen der exante und 
expostBerechnung des Ausgleichs – so 
behandelt, als würden sie von unterschied
lichen Verkehrsunternehmen gestellt. Das 
Verkehrsunternehmen erhält in diesem Fall, 
sofern die Voraussetzungen für einen Aus
gleich nach dieser allgemeinen Vorschrift 
jeweils gegeben sind, für jeden Antrag 
einen nach dieser allgemeinen Vorschrift 
zulässigen Ausgleich.

7.  Auszahlung, Kontrollrechte und Rückzah
lungsverpflichtungen 

7.1  Die Bewilligung der beantragten Aus
gleichsleistung erfolgt durch einen Bewilli
gungsbescheid, der die Grundlage für die 
Auszahlung der nach Ziffer 4 ermittelten 
(vorläufigen) Zahlungen darstellt (vorläufi
ge Bewilligung der exanteAusgleichsmit
tel). Die Ausgleichmittel werden zu 100 % 
für das jeweilige Ausgleichsjahr ausgezahlt, 
wobei 70 % der verfügbaren Mittel zum  
31. 5.; 30 % zum 31. 10. des jeweiligen Aus
gleichsjahres ausbezahlt werden. 

7.2  Die Bewilligung der vorläufigen exante
Zahlung wird angepasst, wenn das Ver
kehrsunternehmen die tatsächlichen 
Erträge im Ausbildungsverkehr im Aus
gleichsjahr nachgewiesen hat. Eine weitere 
Auszahlung erfolgt nur, soweit tatsächlich 
Mittel zur Verfügung stehen.

7.3  In dem Ausgleichsjahr folgenden zweiten 
Jahr (Nachweisjahr) hat der Empfänger ei
nen Verwendungsnachweis über die exante 
gewährten Ausgleichsleistungen (Nachweis 
über die exanteAusgleichsmittel), einen 
Nachweis über die tatsächlich erzielten 
Erträge des Ausbildungsverkehrs im Aus
gleichsjahr und einen Nachweis über die 

Einhaltung der beihilferechtlichen Vorgaben 
der VO 1370 im Rahmen der Überkompen
sationskontrolle (Nachweis über den ex
postAusgleich) zu erbringen. 

7.4  Der Verwendungsnachweis (Nachweis über 
die exanteAusgleichsmittel) erfolgt auf 
der Basis der verbindlichen Einnahmen
aufteilung innerhalb der VGM und ist dem 
Aufgabenträger, ebenso wie der Nachweis 
über die tatsächlich erzielten Erträge des 
Ausbildungsverkehrs, bis spätestens zum 
1. 3. des Nachweisjahres vorzulegen. Sollte 
die Frist nicht eingehalten werden, weil die 
Einnahmenaufteilung innerhalb der VGM 
noch nicht abgeschlossen ist, verlängert 
sich die Frist bis zum Abschluss des Einnah
menaufteilungsverfahrens.

7.5  Auf der Basis der geprüften Verwendungs
nachweise der Unternehmen erfolgt die 
endgültige Bewilligung der exanteAus
gleichsmittel. Dieses Verfahren ist zum  
1. 4. des Nachweisjahres vorgesehen.

7.6  Der Nachweis über die beihilferechtlichen 
Vorgaben, ob und ggf. ab welchem Betrag 
die Ausgleichsleistungen bei der Berech
nung des Nettoeffektes zu einer Überkom
pensation im Sinne von Art. 4, 6 sowie 
des Anhangs der VO 1370 führen und die 
Voraussetzungen des Anhangs der VO 1370 
eingehalten worden sind (Nachweis über 
den expostAusgleich), ist durch Vorlage ei
ner Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers 
bis zum 1. 5. des Nachweisjahres gegen
über dem Aufgabenträger zu führen. Im 
Fall der Fristverlängerung gemäß Ziffer 7.4 
verlängert sich die Frist auf zwei Monate 
nach Abschluss des Einnahmenaufteilungs
verfahrens. Dem Aufgabenträger werden 
insbesondere die tatsächlich erzielten Er
träge und verursachten Kosten, durch einen 
Wirtschaftsprüfer testiert, mitgeteilt und 
Aussagen zum angemessenen Gewinn und 
zur Anwendung der Anreizregelung nach 
Ziffer 5.8 getroffen. 

7.7  Im Falle einer Überkompensation werden 
die Ausgleichsleistungen in einem endgül
tigen Bewilligungsbescheid (Ziffer 7.10) neu 
festgesetzt. Die zu viel gezahlten exante
Ausgleichszahlungen sind zu erstatten und 
die Erstattungsleistung ist zu verzinsen 
(§ 49a VwVfG NRW).

7.8  Die zurückfließenden Beträge werden 
wiederum eingesetzt für eine Berechnung 
von Ausgleichsleistungen an die Verkehrs
unternehmen, bei denen keine Überkom
pensation vorliegt oder bei denen eine 
Überkompensation aufgrund der Angaben 
des Wirtschaftsprüfers auch weiterhin 
ausgeschlossen werden kann. Ein rückwir
kender Anspruch der Verkehrsunternehmen 
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besteht nicht, da die Inanspruchnahme für 
die Bewilligung von Ausgleichszahlungen 
jeweils nur auf die tatsächlich zur Verfü
gung stehenden Mittel begrenzt ist. 

7.9  Haben mehrere Aufgabenträger Mittel 
über § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW an ein 
Unternehmen weitergeleitet und führt 
die Summe der Ausgleichszahlungen bei 
dem betreffenden Unternehmen zu einer 
Überkompensation, so verständigen sich 
die Aufgabenträger auf ein Verfahren der 
Rückerstattung. Nicht verausgabte sowie 
zurück erhaltene Mittel dürfen vom Aufga
benträger nur innerhalb der Frist des § 11a 
Abs. 5 ÖPNVG NRW für die Zwecke nach 
Ziffer 2.4 dieser allgemeinen Vorschrift und 
nach Maßgabe von Ziffer 5.11 weitergeleitet 
werden. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht ver
ausgabte Mittel werden dem Land zurück
erstattet. 

7.10  Der Aufgabenträger stellt durch einen 
Bewilligungsbescheid die endgültige 
Ausgleichshöhe, die sich aufgrund der 
expostAbrechnung ergibt, fest (endgül
tige Bewilligung der Ausgleichsmittel). 
Der Aufgabenträger strebt den Erlass der 
endgültigen Bewilligung und die Schluss
abrechnung bis zum 30. 6. des Nachweis
jahres an. Erfolgt die Erbringung der in 
den Ziffern 7.3, 7.4 und 7.6 geforderten 
Nachweise verspätet, kann ein Teil oder der 
volle exante gewährte Ausgleichsbetrag 
zurückgefordert werden, sofern der Aufga
benträger nach Verstreichen einer Vorlage
frist dem Verkehrsunternehmen gegenüber 
eine letzte Frist zur Vorlage der fehlenden 
Nachweise gesetzt hat und diese ebenfalls 
verstrichen ist, ohne das die geforderten 
Nachweise vorgelegt worden sind. Nach 
Schlussabrechnung sind eintretende Verän
derungen (etwa im Hinblick auf Änderun
gen von Zuscheidungsverträgen in Ver
kehrsverbünden) unbeachtlich (Präklusion). 
Über die Verwendung der Schlusszahlung 
ist der abschließende Verwendungsnach
weis zu erbringen. 

7.11  Der Erstattungsanspruch besteht in Höhe 
des Überzahlungsbetrages. Dieser ist mit 
fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Für 
die Verzinsung ist auf den Zeitpunkt der 
Auszahlung der exanteMittel abzustellen. 
Der Aufgabenträger kann die Zahlungs
ansprüche aus Erstattung und Verzinsung 
aus dem einen Jahr mit den Zahlungen von 
Ausgleichsmitteln im darauffolgenden Jahr 
verrechnen. 

7.12  Der Aufgabenträger ist berechtigt Bücher, 
Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der 

Ausgleichszahlung durch Erhebungen zu 
prüfen oder durch Beauftragte prüfen 
zu lassen. Die Prüfung durch den Wirt
schaftsprüfer kann als Überprüfung durch 
die zuständige Behörde angesehen wer
den. Eine vom Wirtschaftsprüfer erstellte 
Trennungsrechnung ist auf Anforderung 
des Aufgabenträgers bereitzustellen. Der 
Aufgabenträger hat das Recht, bei Vorlie
gen berechtigter Zweifel, die einem Testat 
des Wirtschaftsprüfers zugrunde liegenden 
Bücher, Belege und sonstigen Geschäfts
unterlagen von den Verkehrsunternehmen 
anzufordern und einzusehen.

8. Schlussbestimmungen

8.1  Die im Rahmen des Zuwendungsverfahrens 
gemachten Angaben sind im Sinne von 
§ 264 Strafgesetzbuch subventionserheb
lich. Subventionserhebliche Tatsachen, die 
sich im Laufe der Abwicklung des Vorha
bens ändern, sind dem Aufgabenträger 
unverzüglich mitzuteilen.

8.2  Sollte das ÖPNVG NRW abweichende Re
gelungen zu dieser allgemeinen Vorschrift 
treffen, die nicht dispositiv sind, gehen 
diese den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift vor.

8.3  Die Verwendung der Pauschalen nach  
§ 11a ÖPNVG NRW unterliegt der Prüfung 
durch den Landesrechnungshof. Leiten die 
Empfänger die Pauschalen an Dritte weiter, 
so kann der Landesrechnungshof auch bei 
diesen die Verwendung der Mittel prüfen.

8.4  Die Ausgleichsleistungen dienen dem 
Zweck der Beförderung im Schüler und 
Auszubildendenverkehr und unterliegen 
 daher nach der geltenden Besteuerungs
praxis nicht der Umsatzsteuer. Für den 
Fall einer zukünftigen Besteuerung dieser 
Ausgleichsleistungen erhöhen sich die Aus
gleichsleistungen nicht automatisch.

8.5  Die Daten des Verkehrsunternehmens 
 werden in den Grenzen der Berichtspflicht 
des Aufgabenträgers gemäß Art. 7 Abs. 1 
VO 1370 veröffentlicht.

8.6  Diese allgemeine Vorschrift tritt rückwir
kend mit Wirkung zum 1. 1. 2015 in Kraft.

Anlage

Anlage 1: Auszug aus dem Tarifgutachten der 
IVV GmbH vom 3. 8. 2011

Hinweis

Die vorstehende allgemeine Vorschrift kann im 
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Verkehrsplanung eingesehen werden. Darüber 
hinaus stehen die vorgenannten Unterlagen auch 
im Internetangebot der Stadt Münster zur An
sicht und zum Download zur Verfügung.
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Absender:

STADT MÜNSTER
Presseamt

48127 Münster

Aufnahme einer Kraftloserklärung
Das aufgebotene Sparkassenbuch

Nr. 302240635

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, 
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 4. Januar 2016

Sparkasse Münsterland Ost

Der Vorstand

Aufnahme einer Kraftloserklärung
Das aufgebotene Sparkassenbuch

Nr. 302347729

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, 
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 4. Januar 2016

Sparkasse Münsterland Ost

Der Vorstand

Aufnahme einer Kraftloserklärung
Das aufgebotene Sparkassenbuch

Nr. 348523762

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, 
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 8. Januar 2016

Sparkasse Münsterland Ost

Der Vorstand

Aufnahme einer Kraftloserklärung
Das aufgebotene Sparkassenbuch

Nr. 321010837

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, 
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 11. Januar 2016

Sparkasse Münsterland Ost

Der Vorstand
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